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Vierte Satzung zur Änderung  

der Prüfungs- und Studienordnung 

für den Masterstudiengang 

European Interdisciplinary Master African Studies 

an der Universität Bayreuth (EIMAS) 

vom 5. Juli 2023 

Auf Grund von Art. 9 Satz 1 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und 84 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 

Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Satzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang European Interdisciplinary Master Afri-

can Studies an der Universität Bayreuth (EIMAS) vom 25. März 2021 (AB UBT 2021/015), die zuletzt durch 

Satzung vom 9. Januar 2023 (AB UBT 2023/002) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 17 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Bei der Gesamtnote wird auf die erste Dezimalstelle nach dem Komma gerundet; liegt die zweite De-

zimalstelle zwischen 5 und 9, wird die erste Dezimalstelle um eins erhöht, andernfalls bleibt die erste 

Dezimalstelle unverändert.“ 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 6. Juli 2023 in Kraft. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 21. Juni 2023 und 

der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 30. Juni 2023, Az. A 3384/5 - I/1. 

Bayreuth, 05. Juli 2023  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 05. Juli 2023 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 05. Juli 2023 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 05. Juli 2023. 
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